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§ 35 ABO 2005 Warenvorrat
 ABO 2005 - Apothekenbetriebsordnung 2005

 Berücksichtigter Stand der Gesetzgebung: 26.02.2025

1. (1)In der Filialapotheke müssen die für die ordnungsgemäße Versorgung der Bevölkerung des Standortes und

Einzugsgebietes benötigten Arzneimittel nach Art und Menge vorrätig gehalten werden.

2. (2)Apothekeneigene Arzneispezialitäten, die für den Betreiber der Stammapotheke zugelassen sind, dürfen auch

in der Filialapotheke abgegeben werden.

3. (3)Sämtliche Apothekenwaren sind über die Stammapotheke zu beziehen. Es ist jedoch zulässig, diese direkt an

die Filialapotheke zuzustellen.

In Kraft seit 09.03.2005 bis 31.12.9999
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